
Ein und dieselbe Krankheit kann
je nach Betroffenem in Intensität
und Ausprägung variieren.
Hinzu kommen unterschiedliche
Vorerkrankungen. Wie sinnvoll
sind angesichts spezifischer Krank-
heitsbilder generelle medizinische
Leitlinien, wie sie die Arbeits-
gemeinschaft der Wissenschaft-
lichen Medizinischen Fachgesell-
schaften (AWMF) veröffentlicht?
Zunächst sind Leitlinien keine star-
ren Handlungsanweisungen, son-
dern Handlungskorridore. In diesem
Rahmen können Ärzte entscheiden
oder – in begründeten Fällen – auch
davon abweichen. Ob Ärzte eine
Leitlinie anwenden, müssen sie in
jeder Situation prüfen. Aber häufig
treffen wir auf Patienten, die wir zu-
sammenfassen können. Das heißt,
dass viele diagnostische und thera-
peutische Empfehlungen auf größe-
re Gruppen von betroffenen Patien-
ten und Patientinnen anwendbar
sind.

Können Sie das an einem
Beispiel erläutern?
Nehmen wir eine beginnende Harn-
wegsinfektion mit leichter Sympto-
matik. Die Leitlinie empfiehlt, nicht
sofort Antibiotika zu verabreichen,
sondern es zunächst mit viel Flüs-
sigkeit und pflanzlichen Präparaten
zu versuchen. Das funktioniert bei
vielen Patienten. Doch bei Men-
schen mit Krebs, die gerade eine
Chemotherapie hinter sich haben,
durch die das Immunsystem unter-
drückt wurde – was ja bei Krebs ge-
wollt ist –, genügen diese Maßnah-
men möglicherweise nicht, um die
körpereignen Abwehrkräfte zu un-
terstützen. In dem Fall gibt es gege-
benenfalls eine spezielle Empfeh-
lung für einen schnellen Antibioti-
kaeinsatz. Dabei sind immer auch
unerwünschte Wirkungen zu beach-
ten, beispielsweise ob der Patient al-
lergisch auf ein bestimmtes Antibio-
tikum reagiert.

Oder Prostatakrebs. Für die The-
rapie präsentiert die Leitlinie meh-
rere Möglichkeiten. Welche ange-
wendet wird, ist unter anderem da-
von abhängig, wie früh das Karzi-
nom entdeckt wurde. Ist es noch
klein, könnte zunächst ein abwar-
tendes Vorgehen gewählt werden al-
ternativ zur sofortigen Operation.
Wichtig ist es, Patienten in die Ent-
scheidungsfindung einzubeziehen.

Wenn Therapieentscheidungen
immer auf einer Kombination aus
Leitlinien, Patientenpräferenzen
und einem ganz spezifischen medi-
zinischen Kontext beruhen, wie
ist es dann möglich, die Wirksam-

keit einzelner Leitlinien zu evaluie-
ren?
Teilweise funktioniert das gut. Bei
Brustkrebs beispielsweise. Anhand
von Daten aus onkologischen Zent-
ren und von Krebsregistern können
wir nachvollziehen, welche Patien-
ten nach Leitlinienempfehlungen
behandelt wurden und wie erfolg-
reich die jeweilige Therapie war.
Dort wird auch hinterlegt, wenn Pa-
tienten Therapien ablehnen. Aber
leider besteht diese Möglichkeit
nicht bei allen Diagnosen. Wir haben
Leitlinien mit bis zu 80 Empfehlun-
gen, von denen wir nur wenige gut
evaluieren können.

Bei der Präsentation des
Versorgungs-Reports sprachen
Sie über Interessenkonflikte. Ärzte,
die Leitlinien mitformulieren,
fungierten auch als wissen-

schaftliche Beiräte oder Berater
von Pharmaunternehmen. Seit
wann existiert dieses Problem?
Das Thema Interessenkonflikte kam
2010 auf. Damals hatte eine Patien-
tenorganisation von Borreliose-
Betroffenen gegen Behandlungsleit-
linien geklagt. Ihre Kritik: Die Leit-
linienautoren seien von Pharmaun-
ternehmen beeinflusst und hätten
deshalb bestimmte Antibiotika
für eine mehrwöchige Therapie
empfohlen. Gleichzeitig seien
Patienteninteressen nur unzurei-
chend berücksichtig worden.

Was war dran an dem Vorwurf?
Richtig war, dass Ärzte, die bei Bor-
reliose Antibiotika empfohlen hat-
ten, Antibiotikahersteller beraten
und das nicht offengelegt hatten. In-
teressanterweise mussten die Leitli-
nien nicht geändert werden, denn

rein fachlich war daran nichts aus-
zusetzen.

Dennoch fördert diese Intrans-
parenz nicht das Vertrauen in die
Leitlinien. Was hat sich seitdem
verändert?
Es existiert ein Offenlegungsverfah-
ren, bei dem jeder Leitlinienautor
eventuelle Verbindungen zur Indus-
trie anzeigen muss. 2018 haben wir
das Verfahren verschärft und Krite-
rien entwickelt, nach denen wir In-
teressenkonflikte in die Kategorien
„gering“, „moderat“ und „hoch“ ein-
ordnen. Ab einem Interessenkon-
flikt der Stufe „moderat“ sollten
Leitlinienautoren nicht über die je-
weilige Empfehlung abstimmen –
oder zumindest erkennbar heraus-
gerechnet werden können.

Was bedeutet in diesem Zusammen-
hang „gering“ oder „moderat“?
Ein Kriterium ist zum Beispiel, wie
lang der Kontakt zu einem Unter-
nehmen besteht. Hat der Arzt in der
Vergangenheit nur einmal einen von
Pharmaunternehmen bezahlten
Vortrag gehalten? Oder berät er den
Hersteller seit vielen Jahren? Hält
er vielleicht sogar Patente, von de-
nen ein Hersteller profitiert? Die
Höhe der gezahlten Honorare fließt
ebenfalls mit in die Bewertung ein.
Einige Leitlinienautoren sind davon
wenig begeistert.

Nachvollziehbar …
… ja, sicher. Manche Mediziner sa-
gen: Ich wurde eingeladen, Leitli-
nien mit zu formulieren, weil ich Ex-
perte in meinem Fachgebiet bin.
Weil ich Experte bin, berate ich auch
Firma XY. Und zur Strafe darf ich
nicht mit abstimmen.

Wie beurteilen Sie dieses Dilemma?
Grundsätzlich finde ich es richtig,
dass solche Autoren nicht votieren
dürfen. Ich sollte keine Firma bera-
ten und gleichzeitig deren Produkt
empfehlen. Wir haben aber neue
Modalitäten entwickelt, um den Ex-
perten entgegenzukommen. Zusätz-
lich zu den bisherigen Abstim-
mungsmöglichkeiten: ja, nein, Ent-
haltung, Enthaltung wegen Interes-
senkonflikt, dürfen Leitlinienauto-
ren auch die Variante „Abstimmung
mit Interessenkonflikt“ wählen. Auf
dem AWMF-Onlineportal können
Ärzte, Patienten und Angehörige für
jede Krankheit Abstimmungsverhal-
ten und Interessenkonflikte von
Leitlinienautoren im Leitlinienre-
port nachvollziehen.

Ein anderes Thema im Versor-
gungs-Report ist die bei manchen

Leiden langsame Umsetzung der
Leitlinien. Woraus resultiert die
schleppende Implementierung?
Pauschal kann ich das nicht beant-
worten. Ich glaube, es ist teilweise
abhängig von der Krankheitsart. Mit
Herzinsuffizienz beschäftigen sich
jede Menge Kardiologen, die sich re-
gelmäßig bei Kongressen austau-
schen. Dabei sprechen sich Leitli-
nien schnell herum. Bei einer selte-
nen Krankheit, wie dem Restless
Legs-Syndrom, dauert das länger.
Eine Rolle spielt auch die Größe von
Kliniken oder Praxen. In einem spe-
zialisierten Krebszentrum können
Leitlinien möglicherweise schneller
umgesetzt werden als in einem klei-
nen Spital, das sich nicht entspre-
chend spezialisiert hat.

Was hat die Klinikgröße mit
Leitlinienimplementierung zu tun?
Oft erfordern neu empfohlene
Behandlungsmethoden auch neue
Technik und eine besondere Exper-
tise. In der Onkologie etwa haben
Ärzte früher häufig die gesamten
Lymphknoten entfernt, damit sich
dort der Krebs nicht ausbreiten
kann. Ein schmerzhafter Eingriff.
Mittlerweile empfehlen Wissen-
schaftler, dass etwa bei Brustkrebs
zunächst nur der Wächterlymph-
knoten untersucht wird und falls der
nicht befallen wurde, müssen die üb-
rigen Lymphknoten nicht entfernt
werden. Dazu muss man den Wäch-
terlymphknoten markieren, was be-
sondere Technik und Expertise er-
fordert, über die nicht jede Klinik
sofort verfügt.

Dr. Monika Nothacker ist Fachärztin für
Gynäkologie und seit 2012 stellvertretende
Leiterin des Instituts für Medizinisches
Wissensmanagement in der Arbeitsgemein-
schaft der Wissenschaftlichen Medizinischen
Fachgesellschaften (AWMF). Davor war sie
als Abteilungsleiterin Wissensmanage-
ment/Internationales Qualitätsmanagement
im Ärztlichen Zentrum für Qualität (ÄTQ). 

Leitlinien – bitte nicht
zu eng auslegen!

Sie sollen Handlungskorridore aufzeigen, aber keine
Handlungsanweisungen sein, sagt die Gynäkologin

Dr. Monika Nothacker zu Leitlinien.
Patientensouveränität sei wichtig, so die

Mitherausgeberin des WIdO Versorgungs-Reports,
Aber auch zu Interessenkonflikten von

Leitlinienautoren hat sie eine klare Meinung.

Frank Brunner
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Dr. Monika Nothacker ist stellv. Leiterin
des Instituts für Medizinisches Wissens-
management in der AWMF. © NOTHACKER

Lesen Sie am 29. Juni: 
Wie verhindert werden kann, dass negative soziale Umstände zu ge-
sundheitlichen Problemen führen, zeigen Projekte, die mit dem Berliner
Gesundheitspreis 2023 ausgezeichnet worden sind. Unter der Über-
schrift „Gesundheit gerecht gestalten“ sind Lösungen prämiert worden,
die gesundheitliche Versorgung und soziale Unterstützung verbinden.
Wir stellen die Preisträger vor.
Kontakt: Haben Sie Fragen an die AOK oder Themenwünsche für diese
Seite? Dann schreiben Sie uns per E-Mail an: prodialog@bv.aok.de.

Die Praxis-Serie

Die Arbeitsgemeinschaft der Wis-
senschaftlichen Medizinischen
Fachgesellschaften (AWMF) sieht
großen Handlungsbedarf bei der
Implementierung von medizini-
schen Leitlinien in die Praxis. Die
Bilanz falle „sehr gemischt“ aus,
sagt Christian Günster, Leiter des
Bereichs Qualitäts- und Versor-
gungsforschung beim Wissenschaft-
lichen Institut der AOK (WIdO). So
zeigten die Auswertungen auf Basis
von AOK-Routinedaten, dass Pa-
tienten nach einem Herzinfarkt
meist die in den Leitlinien vorgese-
henen Medikamente wie Statine
oder Blutverdünner erhalten. Aber
es seien deutliche Unterschiede
zwischen den Geschlechtern er-
kennbar: „Frauen sind schlechter
versorgt als Männer, sie erhalten
deutlich seltener die angezeigten in-
vasiven Therapieverfahren“, kriti-
siert Günster. Bei Frauen ab 80 Jah-
ren liege die Behandlungsrate fast
zehn Prozent niedriger als bei Män-
nern gleichen Alters.

Auch bei der Behandlung des
Restless Legs-Syndroms, eine häufi-
ge neurologische Erkrankung, gibt
es laut Versorgungs-Report deutli-
che Defizite in der Umsetzung der
Therapieempfehlungen: „In der ak-
tuellen Leitlinie wird die Behand-
lung mit dem Medikament Levodo-
pa aufgrund von hohen Risiken nur
vorübergehend empfohlen“, erklärt
Günster. Die Analyse zeige aber,
dass etwa ein Viertel der diagnosti-
zierten Patienten trotzdem noch ei-
ne Dauertherapie mit diesem Mittel
erhalten. 30 Prozent aus dieser
Gruppe wurden sogar länger als

zwei Jahre damit therapiert. Mögli-
cherweise betrieben viele Patienten
zudem „Ärztehopping“, um an das
Präparat heranzukommen.

Der Report enthält auch Beispie-
le, in denen neue Leitlinienempfeh-
lungen relativ schnell wirken. So
wurde 2016 eine Negativempfeh-
lung zu Kontroll-Koronarangiogra-
phien nach Erweiterungen der
Herzkranzgefäße mit einem Ballon-
katheter und Stents (PCI) veröf-
fentlicht. Seitdem empfehlen die
Leitlinienautoren routinemäßige
diagnostische Herzkatheter nur
noch in Ausnahmefällen – wenn zu
erwarten ist, dass daraus auch eine
therapeutische Konsequenz folgt.
Mit Veröffentlichung und durch
verbesserte Stents sei ein deutlicher
Rückgang bei den betreffenden
Kontroll-Koronarangiographien er-
kennbar.

Rund 850 Leitlinien im Register
Dennoch: Die AWMF, verantwort-
lich für Formulierung und Verbrei-
tung der Leitlinien, sieht großen
Handlungsbedarf bei der prakti-
schen Umsetzung. „Wir verfolgen
dazu verschiedene Ansätze wie die
Bereitstellung der Leitlinien in un-
terschiedlichen Formaten, die bes-
sere Information und Weiterbildung
der Ärztinnen und Ärzte, aber auch
die Implementierung der Leitlinien
in Qualitätsmanagement-Systeme
oder Versorgungsmodelle wie die
Disease-Management-Programme
der gesetzlichen Krankenkassen“,
sagt Dr. Monika Nothacker, stellver-
tretende Leiterin des Instituts für
Medizinisches Wissensmanagement

der AWMF und Mitherausgeberin
des Versorgungs-Reports.

Das AWMF-Register enthält
rund 850 Leitlinien. Vor der Veröf-
fentlichung prüfen Wissenschaftler,
ob die Autoren alle Kriterien der je-
weiligen Klassifikation erfüllt ha-
ben. Das AWMF-Register unter-
scheidet vier Stufen: S1-Leitlinien
sind Handlungsempfehlungen von
Expertengruppen. S2k-Leitlinien
sind Ergebnisse strukturierter Kon-
sensfindung eines Expertengremi-
ums, repräsentativ zusammenge-
setzt aus Fachleuten der jeweiligen
Fachbereiche. S2e-Leitlinien basie-
ren auf Studien, jedoch ohne deren
Ergebnisse diskutierend zu bewer-
ten. S3-Leitlinien erfüllen den
höchsten Qualitätsstandard. Sie
kombinieren alle Anforderungen
von S2k und S2e. Das heißt: Eine
Kommission systematisiert relevan-
te Studienergebnisse und bewertet
sie innerhalb einer Debatte.

Der aktuelle Versorgungs-Report
„Leitlinien – Evidenz für die Praxis“
erhält 20 Beiträge von Expertinnen
und Experten zu Leitlinienformu-
lierung, -implementierung und
-evaluation. Außerdem analysieren
Wissenschaftler die Themen „Pati-
entensouveränität“ und „Interes-
senkonflikte bei Leitlinienautoren“
(siehe Interview). Ein Analyseteil
beleuchtet auf Basis von AOK-Ab-
rechnungsdaten die Häufigkeit von
Erkrankungen und Behandlungen
in Deutschland. (Frank Brunner)

Nähere Informationen zum
Versorgungs-Report und den Link
zum frei verfügbaren E-Book gibt es
unter www.wido.de 

Licht und Schatten bei der
Anwendung in der Praxis

Der aktuelle Versorgungs-Report des Wissenschaftlichen Instituts der AOK
zeigt, dass es oft lange dauert, bis evidenzbasierte Behandlungsempfehlungen zu

besseren Therapien für Patientinnen und Patienten führen.
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Ein und dieselbe Krankheit kann
je nach Betroffenem in Intensität
und Ausprägung variieren.
Hinzu kommen unterschiedliche
Vorerkrankungen. Wie sinnvoll
sind angesichts spezifischer Krank-
heitsbilder generelle medizinische
Leitlinien, wie sie die Arbeits-
gemeinschaft der Wissenschaft-
lichen Medizinischen Fachgesell-
schaften (AWMF) veröffentlicht?
Zunächst sind Leitlinien keine star-
ren Handlungsanweisungen, son-
dern Handlungskorridore. In diesem
Rahmen können Ärzte entscheiden
oder – in begründeten Fällen – auch
davon abweichen. Ob Ärzte eine
Leitlinie anwenden, müssen sie in
jeder Situation prüfen. Aber häufig
treffen wir auf Patienten, die wir zu-
sammenfassen können. Das heißt,
dass viele diagnostische und thera-
peutische Empfehlungen auf größe-
re Gruppen von betroffenen Patien-
ten und Patientinnen anwendbar
sind.

Können Sie das an einem
Beispiel erläutern?
Nehmen wir eine beginnende Harn-
wegsinfektion mit leichter Sympto-
matik. Die Leitlinie empfiehlt, nicht
sofort Antibiotika zu verabreichen,
sondern es zunächst mit viel Flüs-
sigkeit und pflanzlichen Präparaten
zu versuchen. Das funktioniert bei
vielen Patienten. Doch bei Men-
schen mit Krebs, die gerade eine
Chemotherapie hinter sich haben,
durch die das Immunsystem unter-
drückt wurde – was ja bei Krebs ge-
wollt ist –, genügen diese Maßnah-
men möglicherweise nicht, um die
körpereignen Abwehrkräfte zu un-
terstützen. In dem Fall gibt es gege-
benenfalls eine spezielle Empfeh-
lung für einen schnellen Antibioti-
kaeinsatz. Dabei sind immer auch
unerwünschte Wirkungen zu beach-
ten, beispielsweise ob der Patient al-
lergisch auf ein bestimmtes Antibio-
tikum reagiert.

Oder Prostatakrebs. Für die The-
rapie präsentiert die Leitlinie meh-
rere Möglichkeiten. Welche ange-
wendet wird, ist unter anderem da-
von abhängig, wie früh das Karzi-
nom entdeckt wurde. Ist es noch
klein, könnte zunächst ein abwar-
tendes Vorgehen gewählt werden al-
ternativ zur sofortigen Operation.
Wichtig ist es, Patienten in die Ent-
scheidungsfindung einzubeziehen.

Wenn Therapieentscheidungen
immer auf einer Kombination aus
Leitlinien, Patientenpräferenzen
und einem ganz spezifischen medi-
zinischen Kontext beruhen, wie
ist es dann möglich, die Wirksam-

keit einzelner Leitlinien zu evaluie-
ren?
Teilweise funktioniert das gut. Bei
Brustkrebs beispielsweise. Anhand
von Daten aus onkologischen Zent-
ren und von Krebsregistern können
wir nachvollziehen, welche Patien-
ten nach Leitlinienempfehlungen
behandelt wurden und wie erfolg-
reich die jeweilige Therapie war.
Dort wird auch hinterlegt, wenn Pa-
tienten Therapien ablehnen. Aber
leider besteht diese Möglichkeit
nicht bei allen Diagnosen. Wir haben
Leitlinien mit bis zu 80 Empfehlun-
gen, von denen wir nur wenige gut
evaluieren können.

Bei der Präsentation des
Versorgungs-Reports sprachen
Sie über Interessenkonflikte. Ärzte,
die Leitlinien mitformulieren,
fungierten auch als wissen-

schaftliche Beiräte oder Berater
von Pharmaunternehmen. Seit
wann existiert dieses Problem?
Das Thema Interessenkonflikte kam
2010 auf. Damals hatte eine Patien-
tenorganisation von Borreliose-
Betroffenen gegen Behandlungsleit-
linien geklagt. Ihre Kritik: Die Leit-
linienautoren seien von Pharmaun-
ternehmen beeinflusst und hätten
deshalb bestimmte Antibiotika
für eine mehrwöchige Therapie
empfohlen. Gleichzeitig seien
Patienteninteressen nur unzurei-
chend berücksichtig worden.

Was war dran an dem Vorwurf?
Richtig war, dass Ärzte, die bei Bor-
reliose Antibiotika empfohlen hat-
ten, Antibiotikahersteller beraten
und das nicht offengelegt hatten. In-
teressanterweise mussten die Leitli-
nien nicht geändert werden, denn

rein fachlich war daran nichts aus-
zusetzen.

Dennoch fördert diese Intrans-
parenz nicht das Vertrauen in die
Leitlinien. Was hat sich seitdem
verändert?
Es existiert ein Offenlegungsverfah-
ren, bei dem jeder Leitlinienautor
eventuelle Verbindungen zur Indus-
trie anzeigen muss. 2018 haben wir
das Verfahren verschärft und Krite-
rien entwickelt, nach denen wir In-
teressenkonflikte in die Kategorien
„gering“, „moderat“ und „hoch“ ein-
ordnen. Ab einem Interessenkon-
flikt der Stufe „moderat“ sollten
Leitlinienautoren nicht über die je-
weilige Empfehlung abstimmen –
oder zumindest erkennbar heraus-
gerechnet werden können.

Was bedeutet in diesem Zusammen-
hang „gering“ oder „moderat“?
Ein Kriterium ist zum Beispiel, wie
lang der Kontakt zu einem Unter-
nehmen besteht. Hat der Arzt in der
Vergangenheit nur einmal einen von
Pharmaunternehmen bezahlten
Vortrag gehalten? Oder berät er den
Hersteller seit vielen Jahren? Hält
er vielleicht sogar Patente, von de-
nen ein Hersteller profitiert? Die
Höhe der gezahlten Honorare fließt
ebenfalls mit in die Bewertung ein.
Einige Leitlinienautoren sind davon
wenig begeistert.

Nachvollziehbar …
… ja, sicher. Manche Mediziner sa-
gen: Ich wurde eingeladen, Leitli-
nien mit zu formulieren, weil ich Ex-
perte in meinem Fachgebiet bin.
Weil ich Experte bin, berate ich auch
Firma XY. Und zur Strafe darf ich
nicht mit abstimmen.

Wie beurteilen Sie dieses Dilemma?
Grundsätzlich finde ich es richtig,
dass solche Autoren nicht votieren
dürfen. Ich sollte keine Firma bera-
ten und gleichzeitig deren Produkt
empfehlen. Wir haben aber neue
Modalitäten entwickelt, um den Ex-
perten entgegenzukommen. Zusätz-
lich zu den bisherigen Abstim-
mungsmöglichkeiten: ja, nein, Ent-
haltung, Enthaltung wegen Interes-
senkonflikt, dürfen Leitlinienauto-
ren auch die Variante „Abstimmung
mit Interessenkonflikt“ wählen. Auf
dem AWMF-Onlineportal können
Ärzte, Patienten und Angehörige für
jede Krankheit Abstimmungsverhal-
ten und Interessenkonflikte von
Leitlinienautoren im Leitlinienre-
port nachvollziehen.

Ein anderes Thema im Versor-
gungs-Report ist die bei manchen

Leiden langsame Umsetzung der
Leitlinien. Woraus resultiert die
schleppende Implementierung?
Pauschal kann ich das nicht beant-
worten. Ich glaube, es ist teilweise
abhängig von der Krankheitsart. Mit
Herzinsuffizienz beschäftigen sich
jede Menge Kardiologen, die sich re-
gelmäßig bei Kongressen austau-
schen. Dabei sprechen sich Leitli-
nien schnell herum. Bei einer selte-
nen Krankheit, wie dem Restless
Legs-Syndrom, dauert das länger.
Eine Rolle spielt auch die Größe von
Kliniken oder Praxen. In einem spe-
zialisierten Krebszentrum können
Leitlinien möglicherweise schneller
umgesetzt werden als in einem klei-
nen Spital, das sich nicht entspre-
chend spezialisiert hat.

Was hat die Klinikgröße mit
Leitlinienimplementierung zu tun?
Oft erfordern neu empfohlene
Behandlungsmethoden auch neue
Technik und eine besondere Exper-
tise. In der Onkologie etwa haben
Ärzte früher häufig die gesamten
Lymphknoten entfernt, damit sich
dort der Krebs nicht ausbreiten
kann. Ein schmerzhafter Eingriff.
Mittlerweile empfehlen Wissen-
schaftler, dass etwa bei Brustkrebs
zunächst nur der Wächterlymph-
knoten untersucht wird und falls der
nicht befallen wurde, müssen die üb-
rigen Lymphknoten nicht entfernt
werden. Dazu muss man den Wäch-
terlymphknoten markieren, was be-
sondere Technik und Expertise er-
fordert, über die nicht jede Klinik
sofort verfügt.

Dr. Monika Nothacker ist Fachärztin für
Gynäkologie und seit 2012 stellvertretende
Leiterin des Instituts für Medizinisches
Wissensmanagement in der Arbeitsgemein-
schaft der Wissenschaftlichen Medizinischen
Fachgesellschaften (AWMF). Davor war sie
als Abteilungsleiterin Wissensmanage-
ment/Internationales Qualitätsmanagement
im Ärztlichen Zentrum für Qualität (ÄTQ). 

Leitlinien – bitte nicht
zu eng auslegen!

Sie sollen Handlungskorridore aufzeigen, aber keine
Handlungsanweisungen sein, sagt die Gynäkologin

Dr. Monika Nothacker zu Leitlinien.
Patientensouveränität sei wichtig, so die

Mitherausgeberin des WIdO Versorgungs-Reports,
Aber auch zu Interessenkonflikten von

Leitlinienautoren hat sie eine klare Meinung.

Frank Brunner
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Dr. Monika Nothacker ist stellv. Leiterin
des Instituts für Medizinisches Wissens-
management in der AWMF. © NOTHACKER

Lesen Sie am 29. Juni: 
Wie verhindert werden kann, dass negative soziale Umstände zu ge-
sundheitlichen Problemen führen, zeigen Projekte, die mit dem Berliner
Gesundheitspreis 2023 ausgezeichnet worden sind. Unter der Über-
schrift „Gesundheit gerecht gestalten“ sind Lösungen prämiert worden,
die gesundheitliche Versorgung und soziale Unterstützung verbinden.
Wir stellen die Preisträger vor.
Kontakt: Haben Sie Fragen an die AOK oder Themenwünsche für diese
Seite? Dann schreiben Sie uns per E-Mail an: prodialog@bv.aok.de.

Die Praxis-Serie

Die Arbeitsgemeinschaft der Wis-
senschaftlichen Medizinischen
Fachgesellschaften (AWMF) sieht
großen Handlungsbedarf bei der
Implementierung von medizini-
schen Leitlinien in die Praxis. Die
Bilanz falle „sehr gemischt“ aus,
sagt Christian Günster, Leiter des
Bereichs Qualitäts- und Versor-
gungsforschung beim Wissenschaft-
lichen Institut der AOK (WIdO). So
zeigten die Auswertungen auf Basis
von AOK-Routinedaten, dass Pa-
tienten nach einem Herzinfarkt
meist die in den Leitlinien vorgese-
henen Medikamente wie Statine
oder Blutverdünner erhalten. Aber
es seien deutliche Unterschiede
zwischen den Geschlechtern er-
kennbar: „Frauen sind schlechter
versorgt als Männer, sie erhalten
deutlich seltener die angezeigten in-
vasiven Therapieverfahren“, kriti-
siert Günster. Bei Frauen ab 80 Jah-
ren liege die Behandlungsrate fast
zehn Prozent niedriger als bei Män-
nern gleichen Alters.

Auch bei der Behandlung des
Restless Legs-Syndroms, eine häufi-
ge neurologische Erkrankung, gibt
es laut Versorgungs-Report deutli-
che Defizite in der Umsetzung der
Therapieempfehlungen: „In der ak-
tuellen Leitlinie wird die Behand-
lung mit dem Medikament Levodo-
pa aufgrund von hohen Risiken nur
vorübergehend empfohlen“, erklärt
Günster. Die Analyse zeige aber,
dass etwa ein Viertel der diagnosti-
zierten Patienten trotzdem noch ei-
ne Dauertherapie mit diesem Mittel
erhalten. 30 Prozent aus dieser
Gruppe wurden sogar länger als

zwei Jahre damit therapiert. Mögli-
cherweise betrieben viele Patienten
zudem „Ärztehopping“, um an das
Präparat heranzukommen.

Der Report enthält auch Beispie-
le, in denen neue Leitlinienempfeh-
lungen relativ schnell wirken. So
wurde 2016 eine Negativempfeh-
lung zu Kontroll-Koronarangiogra-
phien nach Erweiterungen der
Herzkranzgefäße mit einem Ballon-
katheter und Stents (PCI) veröf-
fentlicht. Seitdem empfehlen die
Leitlinienautoren routinemäßige
diagnostische Herzkatheter nur
noch in Ausnahmefällen – wenn zu
erwarten ist, dass daraus auch eine
therapeutische Konsequenz folgt.
Mit Veröffentlichung und durch
verbesserte Stents sei ein deutlicher
Rückgang bei den betreffenden
Kontroll-Koronarangiographien er-
kennbar.

Rund 850 Leitlinien im Register
Dennoch: Die AWMF, verantwort-
lich für Formulierung und Verbrei-
tung der Leitlinien, sieht großen
Handlungsbedarf bei der prakti-
schen Umsetzung. „Wir verfolgen
dazu verschiedene Ansätze wie die
Bereitstellung der Leitlinien in un-
terschiedlichen Formaten, die bes-
sere Information und Weiterbildung
der Ärztinnen und Ärzte, aber auch
die Implementierung der Leitlinien
in Qualitätsmanagement-Systeme
oder Versorgungsmodelle wie die
Disease-Management-Programme
der gesetzlichen Krankenkassen“,
sagt Dr. Monika Nothacker, stellver-
tretende Leiterin des Instituts für
Medizinisches Wissensmanagement

der AWMF und Mitherausgeberin
des Versorgungs-Reports.

Das AWMF-Register enthält
rund 850 Leitlinien. Vor der Veröf-
fentlichung prüfen Wissenschaftler,
ob die Autoren alle Kriterien der je-
weiligen Klassifikation erfüllt ha-
ben. Das AWMF-Register unter-
scheidet vier Stufen: S1-Leitlinien
sind Handlungsempfehlungen von
Expertengruppen. S2k-Leitlinien
sind Ergebnisse strukturierter Kon-
sensfindung eines Expertengremi-
ums, repräsentativ zusammenge-
setzt aus Fachleuten der jeweiligen
Fachbereiche. S2e-Leitlinien basie-
ren auf Studien, jedoch ohne deren
Ergebnisse diskutierend zu bewer-
ten. S3-Leitlinien erfüllen den
höchsten Qualitätsstandard. Sie
kombinieren alle Anforderungen
von S2k und S2e. Das heißt: Eine
Kommission systematisiert relevan-
te Studienergebnisse und bewertet
sie innerhalb einer Debatte.

Der aktuelle Versorgungs-Report
„Leitlinien – Evidenz für die Praxis“
erhält 20 Beiträge von Expertinnen
und Experten zu Leitlinienformu-
lierung, -implementierung und
-evaluation. Außerdem analysieren
Wissenschaftler die Themen „Pati-
entensouveränität“ und „Interes-
senkonflikte bei Leitlinienautoren“
(siehe Interview). Ein Analyseteil
beleuchtet auf Basis von AOK-Ab-
rechnungsdaten die Häufigkeit von
Erkrankungen und Behandlungen
in Deutschland. (Frank Brunner)

Nähere Informationen zum
Versorgungs-Report und den Link
zum frei verfügbaren E-Book gibt es
unter www.wido.de 

Licht und Schatten bei der
Anwendung in der Praxis

Der aktuelle Versorgungs-Report des Wissenschaftlichen Instituts der AOK
zeigt, dass es oft lange dauert, bis evidenzbasierte Behandlungsempfehlungen zu

besseren Therapien für Patientinnen und Patienten führen.
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